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Gkslhilhtlilhe Nachrichten über Krnmchirschen.

as mittlere Gebiet von Rudolfshcim  ist der ehemalige
Braun  hi r schcng  rund. Es ist dies beiläufig jener Thcil,
welcher von der Schönbrunncrstraßc, der Karolinen-, Hcr-

klotz-, Prinz Karl- und der untern Fischcrgassc, ferner thcilwcisc
von der Sechshauscr Hauptstraße und von den rechtsseitigen Häu¬
sern der Ncngasse umsäumt wird.

Die Nied, in welcher Brannhirschcn  lag , hieß ehemals
„die Hangenden Müssen" '). Diese Gründe waren thcilS dem Wiener
Erzbisthum, thcils dem Wiener Bürgcrspital dienstbar. Auch das
Ltift Schotten hatte hier zchcntpflichtigc Gründe.

Im Jahre 1696 hatte Baron P l a n qn cn a u von den Ehe¬
leuten Michael und Margaretha Kobl  einen Grundcomplex von
9 Joch, zumeist ans Acckcrn und Wiesen bestehend, im Kaufswege
erworben, um sich hier einen Herrschaftssitz zu gründen. Zwei
Jahre später ließ Plane, neu au  daselbst ein Palais mit Anf-
fahrtsrampe aufführcn und einen Zier- und Küchcngartcn anlcgcn.

Bach Planqucnaus Tode behielt dessen Gattin die Realität
als Witwcnsitz noch gegen fünfzig Jahre . Im Gemeinde-Archive
befindet sich ein Zchcntbrics, ausgestellt von Elconora Planqucnau.
Es ist dies das älteste Document unter den aufbcwahrtcn Urkunden,
weshalb wir cs dem vollen Umfange nach hier wicdcrgcben wollen:

h Bei Verpachtungen oder Veräußerungen von großen Grundcomplexen
u. dgl. wurden diese, um sie vortheilhaster an Mann zu bringen , in kleine
Parcellen oder Loose (veraltet Luss oder Lüssen) eingetheilt. In Funf-
haus  hat sich dieser Name in der „Hangliissgasse" erhalten.
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„An Heunt zu Endtgeschtcn äato ist zwischen dem
„Fürstl. Bistumb und Burger Spital in Wicnn alß bcedcn
„Zehcntherrcn an aincm, dan Wcyl. Herrn Johann Ehri-
„stoph Freyherrn von Planquenau der nachgelassenen Herrn
„und Frauen Erben andernthails Nachfolgender Contraet
„aufgericht und geschlossen worden.

„Demnach der Herr Baron von Planquenau sccl. noch
„in seinen Lebzeiten Neun Joch Ackher in Hünguntlist, welche
„einige Jahr eine Bichweidt gewesen, käuflichen an sich ge-
„bracht, welche thcilS zu einem gebän, theils aber zu einen
„tust- und Äuchclgarten Bcrwcndct, dahero dan billich, daß
„anstatt deß hierdurch entgehenden Zehents ob Hoch und
„wollcrmeltcn Zehcntherrcnj:wic solches in dergleichen Fällen
„gebräuchlich^ Jährlich etwas gewisses in gelt geraicht werde,
„Jnmasscn dessentwegen Ihme Herrn Baron von Planquenau
„seell. von Zehent Ambt Außbchörigc notikioation besehen, da
„inzwischen aber derselbe mit Tod abgangcn, ohne daß hie-
„nbcr daß gebührende abgchandlct und ein schriftlicher Eon
„tract hatte anfbcrichtct werden können. Weilten, nun dieser
„Grundt an anfangs crmcltc Herrn und Frauen Planqucn-
„auische Erben gcdigcn, und also dcncnselbcn obligct, dißfalls
„mehr Hoch- und wohlangcrcgte Zehcntherrcn schuldige Sa-
„tisfaction zugcbcn, darwidcr Syc auch einiges bedenken zu
„movircn noch können oder wollen, allcrmasscn Syc dan bcy
„vor Hoch und wohlgcdachtcn beyden Zchcnthcrrcn Suppli-
„candocinkommcn, und gebeten, dessentwegen ein jährlich ge¬
wisses billiges Quantum auszuwcrfcn, und darüber die ge¬
wöhnliche Contraet anszufcrtigcn. Wcillcn nun hierauf die
„Bcrbschaidung dahin ergangen, daß Alljährlichen acht Gulden
„für mchrbcdcutc beeide Zchcnthcrrcn anstatt deß gebühren¬
den Zehents erlegt und bczalt werden solle. Alß Obligirtc
„auch Öfftcrs berührte Herren und Frauen Planquenauischc
„Erben in Crafft Gcgenwerttigcn EontraetS, sowohl für sich
„alß alle andern Künsstige PoßeßorcnZ dieses Grundts, vor-
„crwähnte beydc rcspectivc Zehcntherrcn anstatt deß gcbüh-

') Besitzer.
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„rcndcn Zchcnts alle Jahr wic obgcdacht Acht Gulden Uemb-
„lichcn dem Fürstl . Bistumb Wien 4 fl. und dem Burgcr-
„spital auch 4 fl. und zwar jcdesmahlS vor Unser lieben
„Frauen Hcyl . Lichtmcsscn im Zchcntambt im Bischofs Hof
„ohnfchlbahr zu erlegen, auch wegen dißlausfcnden 1704 Jahrs
„auf nächst künsftige Licchtmcsscn 1700 den anfang zu machen,
„und hicmit in Perpetuum zu Eonfinnircn ? ) Damit man
„aber auch wisse, in waß für einem Blaaß solcher Grundt
„bestehe, und künfftigcr Zeit ohne wissen dcß Zchcntambts
„nicht andere Grundstücke daznc gezogen werden möchten.
„Es ist sothancr Grundt durch die Zchcnthandler in Angcn-
„schcin gcnombcn , ordentlich abgcincssen und in nachgcsctztcn
„Blaaß erstanden worden . Erstlich haltet die o b c r c B r a i d c
„auf der Land straß gegen Penzing  zu , zwischen
„Herrn von MucttingS Wiesen und Philipp Mosers Haus
„und Garttcn 84 Clasftcr , die untere braide aber neben der
„Weingartt Riedt in der Rein genannt , zwischen gcmcltcn
„Mosers Äuchlgarttcn und dcß Planqncnauischcn Weingartt
„bestehet in 86 Classter , endlichen ist die völlige länge
„von der Penzinger Landtstraß mitten durch
„den grundt hinab  bis an den Gehsteig , alwo sich die
„Riedt Rein anfangt 265 Elafftcr . Zum fahl nun obgc-
„sctzter bczallungs Termin ein oder öfftcrcmahl ohne abstat-
„tung dieser Contrahirtcn Zehcntgebühr verstriche, solle sodann
„auf jeden Gulden Jährlich ain Schilling stcigcrung anfgc-
„raittet werden, wan aber solche Bill Jahr nicht abgcsührt
„werden sollte, daß also ein starker Rückstand ancrwachsctc,
„soll selbig Bcrmögcn Kays. Gencraly bei jeden wirklichen
„Inhaber dcß Grundts durch Exceution denen bccdcn Zchcnt-
„herren Zuzurcchncn bcvorstchcn. Zu Urkund dessen find
„dieses Contracts dreh gleichlautende Excmplaria aufgerichtct
„und jeden Thcil ein gefertigtes darum zugcstellt worden.
„Geschehen in Wien den 27 . Dekoder anno praestziit «; 1704.

Frank Jntoni Änna Eleonora v. planqucnau
Bischof v . Wie » . Wilib im Nahmen der gesamnuen Erden

als Inhaberin ."

') immerwährend zu bestimmen.
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Im Jahre 175ü) kaufte dieses Besitzthum laut Kaufcon-
tract vom 40 . Juli d. I . Christoph Ignaz Freiherr v. Werde n-
burg, „des heil , römischen Reiches wirklicher kaiserlicher Hof-
kammcrrath " . Dieses adelige Geschlecht hatte im Staatsdienste hohe
Stellen innc nnd wnrdc für seine Verdienste von Kaiser Joses I.
am 40 . Mai 1705 , in den Frcihcrrnstand erhoben mit dein Prä-
dieatc „ Freiherr und Herr von Wcrdcnburg " . Nach seinem Be¬
sitzer wurde nun dieses Gebäude „ Werdcnburghof " genannt . Da¬
selbst sollen glänzende Feste abgchaltcn worden sein , welche öfters
Maria Theresia und ihr Gemahl durch ihre Anwesenheit ver¬
herrlichten.

Im Jahre 175,2 aber übergab Freiherr von Wcrdcn-
bnrg  diesen Hof seinem Schwiegersöhne Leopold Franz von
Grub  er , welches Geschlecht für geleistete Staatsdienste am
27 . Februar 1765 , von Maria Theresia geadelt wurde.

Grubcr  veräußerte diesen Besitz am 7 . Dccembcr 1767
an Franz Freiherrn von Fischer.  Dieser war Hauptmaun im
Königscck 'schcn Jnfantcric -Rcgimcnt , und wurde infolge seiner
erprobten Tapferkeit nnd Treue am 22 . März 1771 in den Frei¬
herrnstand erhoben mit dem Prüdieatc „ von Ehrcnström " .

Freiherr v. Fischer  hatte in seinen alten Tagen noch hef¬
tigen Streit mit dem Grundbuchsamte wegen der Classenstencr.
Bekanntlich hatte die Regierung im Jahre 1600 diese Steuer cin-
gcführt , um die Mittel zur Fortsetzung des Krieges gegen Frank¬
reich zu erhalten.

Bon einem jährlichen Einkommen von 100 — 400 fl . mussten
2 '/«, von 401 - 5,00 fl . 4 , von 5,01 — 800 fl . 4 ' /z , von 801 bis
1200 fl . 4 Pcre . u . s. f. Classenstcucr entrichtet werden . Ein
Dienstbotc oder Geselle wurde mit 1 fl . 40 kr. besteuert.

Freiherr von Fischer  hätte nun auch die Stcucrfassion
seiner Partheicn und Dienstboten cinreichcn sollen , was er mit
dem Bemerken verweigerte , „ dies sei nicht seine Obliegenheit,
indem das Gesetz nur die Hausinhabcr in den Städten dazu ver¬
pflichte , er aber auf dem Lande wohne . Als ihn daher das Grund-
buchsamt der Drcihäuscr nnd vom Braunhirschengrund der willkür¬
lichen Auslegung des Classcnstcucr -Patcntcs beschuldigte und ihn
mit einem Pönfall (Strafe ) bedrohte , falls er die gegebene Frist



zur Ucbcrrcichuug dcr Fassion nicht enthalte , erwiderte Grubcr,
der „Ritter ohne Furcht " , in einer Zuschrift vom 11. April 1801,
„er könne dieses Schröckcnbild von den Jurisdictionshcrrcn nicht
ernstlich glauben , er kenne Kehn Patent , welches in diesem Punet
die Hausinhaber mittels cyncr straffe zum Vollzüge ihrer Pflicht
zu weyscn Verordnet hätte " .

Nach Fischers  Tode kam das mchrcrwähntc Gebäude
sammt Garten , laut Abhandlungscrlasscs vom 23 . April 1808,
an Frau Josefa N cnne  r , gcb. Freiin von F ische r, und deren
Kinder.

Noch ein anderes großes Gebäude in dem ehemaligen
Braunhirschen nimmt unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. Es ist
dies eigentlich die Häuscrgruppc in dcr Marktgassc Nr . 33 u. 30.
Baron Werden bürg  ließ das Gebäude im Jahre 1704
aufsühren . Mit demselben war ein Wirts - und Bückcrgcschäft ver¬
bunden, und außerdem war es mit dcr Tazherrlichkcit ausgcstaltct.

Die Wcrdcnburg 'schen Erben veräußerten laut Kaufvertrag
vom 13. Februar 1763 dieses „freye WirtHsHaus  äußer
der Mariahiilscr Linie znm Hellen Brunnen,  oder anjctzo
zum braunen Hirschen )̂ genannt , mit dem dazu gehörigen
Gebäu , Schank - und Bäekcrcigcschäft und Tazgcrcchtigkeit wie auch
Garten " an Johann Georg und Anna Maria Grcdl,  Bürger
und Bäckermeister in Wien , um 4000 sl,, „zu zahlen in Landes¬
währung , keinesfalls in Papieren " . Als Zeugen sind an¬
geführt : Bernard Edler von Tapfer  und Karl Christoph Edler
von Grub er.

Im Jahre 1767 erstand dieses Haus aus dcr G r c d l'schcn
Vcrlasscnschaft Georg Herzog,  bürgerlicher Wirt , um 6300 fl.
Von demselben gieng cs im Jahre 1771 im Verkaufswegc an
Maria Anna Gräfin Mcraviglia,  gcbornc Mollarth , um den
Preis von 7300 fl. über , wovon laut Kaufsurkundc 6000 st.
sofort bar erlegt wurden.

Im Jahre 1800 F . W . Tadler  brachte dieses Haus
aus der Meraviglia 'schcn Vcrlasscnschaft um 0000 fl. käuflich
an sich.

' ) Die Gemeinde führte den Hirsch im Gemeindesiegel.
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Noch heute befindet sich über der Eingangsthür des viel¬
fach umgcstaltctcn Hauses in der Dreihausgasse Nr. 44 ein braunerHirsch aus Stein. Das Bartergeschäft besteht daselbst Wohl noch;die Schankgerechtigkeit wurde jedoch auf das Haus Nr. 40 in der
Schmiedgassc übertragen. Andere Gerechtigkeiten wurden seinerzeitabgclöst.

Wie schon früher bemerkt, führten die hier besprochenen Gründeund wenigen Häuser den"Namen„Hangende Müssen". Als später in derDreihausgassc einige Gärtncrhäuschcn erbaut wurden, nannte mandie ganze Häusergruppc, wohl nur zum Gegensätze von Fünf- undScchshaus, „Drcihaus". Da dieser Name mit der stets wachsen¬den Häuserzahl nicht mehr im Einklänge stand, denn im Jahre1794 gab cs auf diesem Grunde schon 48 Häuser, so gewöhnteman sich gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, diese Häuser¬gruppe nach dem vorerwähnten GasthansschildBraunhir¬sch eng rund  oder kurzwegBraun Hirschen  zu nennen.F. Wcnzl Tadler  kaufte laut Licitations-Protokoll desn. ö. LandrcchteS vom 14. September 1799 aus der Mcraviglia'-schcn Eoncnrsmassc die Gerechtsame am Brannhirschcngrund. Wei¬ters erwarb er am 26. Juli 1801 von dem Mctropolitan-Dom-capitcl in Wien als Bcrkäufcrin die Grnndhcrrlichkcit über dieaußer der Mariahilfer Linie in Neindorf, am Braunhirschcngrnndund in den Hangenden Lüsten liegenden Häuser und Gründe.
Durch diesen Besitz und die damit verbundene Grundhcrr-lichkcit, welche er noch durch weitere Ankäufe zu erweitern wusste,gelangte der ehrgeizige Tuchsabrikant, Pottasche-Erzeuger und ehe¬malige gräflich Meraviglia'schc Verwalter Franz Wcnzl Tadlerzur Würde eines Herrschastsbesitzcrs. Er ließ nämlich den Titelder Gülte: „Freies Wirthshaus zum braunen Hirschen nächstSchönbrunn" in Gut Brannhirschcngrund  V . U. W. W.umändcrn.
Tadler  suchte nun seinem Namen wenigstens äußerlich eingewisses adeliges Ansehen zu geben, indem er den gut bürgerlichenTadler  eigenmächtig in d' Adler  verwandelte und überall seingroßes Wappensicgel beisetzte. Diese Namensänderung wurde behördlichmehrmals beanständet. Tadler's Neffen als dessen Besitznachfolger

schrieben hierauf wieder Dadlcr, welche Schreibung, wie auch aus
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der Bezeichnung Dadlergassc zu ersehen ist, in der Folge beibehalten
wurde.

Aber trotzdem sich d'Adlcr  zum Hcrrschaflsbcsitzer und
steinreichem Blannc cmporgcschwungen hatte , versuchte er dcuuoch

der drückenden Elasscnstcuer ein Schnippchen zu schlagen . d'Adlcr

faticrtc nämlich seine Einkünfte nur auf ZOO fl . ; der Hofcom¬
mission jedoch schien das faticrtc Einkommen des Hcrrschafts - und

Fabriksbcsitzcrs in keinem Verhältnisse zu seinem Aufwandc zu
sieben . Sic schätzte sein Einkommen aus der Fabrik allein auf

1000 fl . Eine aus diesem Vorgänge dem d'Adlcr crthcillc ämtlichc

Rüge sagt , „ er verdiene , weil er sich der Steuer zu entziehen trachte,

mit dem Duadruplo «vierfache Steuer ) gestraft zu werden , jedoch
solle cs diesmal noch bei der einfachen Steuer sein Bewenden

haben ." Es wurden ihm daher für das Jahr 1807 für ein Ein¬
kommen von 1000 fl . eine vicrpcrccnlige Steuer per 40 fl . und

der fünfzigpcrccntige Zuschuss per 20 fl ., in Summa 60 ft.

Steuer , aufcrlegt . Derselbe Erlass fordert auch den Bcrliner-

blau -Fabrikautcn Georg Äollingcr  zur richtigen Faticrung aus

und verlangt ferner von der Theresia Treulich  die nachträgliche

Fassion über das ihr durch Abstcrben ihres Schwiegervaters Mel¬

chior Tigm  u n d, des Compagnous d'Adlers , zugcfallcnc beträcht¬

liche Vermögen.

d'Adlcr faticrtc sein Einkommen nun auf 400 fl . ; aber die

Classcustcucr -Hofcommission blieb bei ihrer Bemessung . Ein ver¬

schärfter Befehl drohte dem Hcrrschaftsbcsitzcr d'Adlcr unnachsicht-

lich mit einer vierfachen Strafe , falls er nicht nach Vorschrift des

Patentes die Fassion vornehme „ und hiebei mit aller Unbe¬

scholtenheit und cidsmüssig zu Werke gehe " .

Dass die Steuern infolge der österreichisch - französischen

Kriege im ersten Dcccnnium unseres Jahrhunderts eine große

Höhe erreichten , beweist eine Rechnung der Herrschaft Braun-
Hirschen . Ihre Unterthancn leisteten:

Classcnsteucr . 518 fl . -l? .̂ kr. C .M.

Dcsterrcichischc Persvnalstcucr . 267 „ 38 „

Französische Pcrsonalstcucr . 439 „ 36

Summa . 1225 fl . 38kr.  C .M.
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Dazu kamen noch die Giebigkcitcn für Robott und Zehent.
Die Unterthancn wandten sich daher an die Regierung um Lin¬
derung der unerschwinglichen Steuern . In einem diesbezüglichen
Bescheide heißt cs , dass mittelst Hof -Dccrct vom 60 . August 1810
die erbetene Nachsicht der orckinar und oxtraoräinar Dominical¬
und Rustical -Contributions -Rückstände vom Jahre 1809 bewilligt
wurde , jedoch mit Ausschluss der fünffachen Contribution.

Durch die andauernde Fiuanzcalamität gezwungen , setzte der
Staat große Summen von Bancozetteln in Berkchr , wodurch der
Wert derselben bedeutend hcrabsank . Da nun der Staat diese
Wertpapiere nicht cinlösen konnte , so sah er sich in die unangenehme
Lage versetzt , am 10 . März 1811 den sogenannten kleinen Ban¬
kerott anzuzcigcn , was mit nachstehendem Circulare geschah:

„Gemäß des mir gestern zugckommcncu hohen Landcs-
„rcgicrungs Präsidialbcfchles vom 24 . dieß . erhält die Herr¬
schaft im Anschlüße einen Abdruck des von Sr . Majestät
„allerhöchst beschlossenen neuen Finanz -Patentes vom 20 . d.
„sammt einem Abdruck der damit in Bcrbindung stehenden,
„in Folge der Allerhöchsten Entschließung vom 24 . dieß . er¬
lassenen Sieben Circularicn zur genauesten Nachachtung und
„weiteren ungesäumten uöthigcn Bcranlaßung.

„Da die allgemeine Kundmachung des höchsten Patentes
„und der sieben Circularicn weder früher noch später sondern
„am 1.0 . März d. I . um 5, Uhr Morgens überall vvrzu-
„nchmcn ist , wobei die Herrschaft durch ihren Dberbcamtcn,
„der betreffende Pfarrer und zwei unbescholtene Zeugen des
„Srtcs gegenwärtig sein müssen : so hat die Herrschaft über
„die gesehene Kundmachung ein besonderes Protokoll aufzu-
„nchmcn , und darinnen mit der Unterschrift der obgcnanntcn
„Pcrsohncn die Bcstättiguug beizufügcn , daß die krcisämt-
„lichcn zwei Siegel am 15 . März d. I . bei Eröffnung
„des Packeis unverletzt waren , dann dass die Kundmachung
„nicht später als am 15 . März d. I . geschehen ist . Dieß
„Protokoll muß unverzüglich und durch einen eige¬
nen Bothen  bcrichtlich dem Kreisamte unterlegt , zugleich
„auch bemerkt werden , welchen Eindruck diese Kundmachung
„auf die Gemüther gemacht habe?
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„Weiters wird der Herrschaft nach dem hohen Landes-

„rcgicrungs - Präsidialbcfchle zur weiteren Verfügung und

„Nachachtung eröffnet:
„1 . Ist den den schon bekannt gemachten Victualicn

„taxcn und vom 15,. März d. I . an , für dieselben eine dop¬

pelte Rubrik anzusctzen , so zwar , daß die festgesetzten Preise

„in zwcp Colloncn , einmal in Bancozcttcln und das andcrc-

„mahl in Einlösungsscheinen berechnet , in der letzten Rubrik

„aber auf den fünften Thcil reduzirt erscheine.
„2 . Sind die Mcßstipcndicn an jenen Orten , wo sie

„ans l fl . M kr. reduzirt worden sind , wieder auf die vorige

„Ausmaß von ?,0 kr. zurückzuführcn , dergestalt , daß anstatt

„der gegenwärtig beschränkten , wieder eine größere Anzahl

„Messen abgclcscn werden kann . Dieses hat für so lange zu

„gelten , bis eine weitere Bestimmung von Seite der n . ö.

„Landesregierung folgen wird.

„3 . In den Armcnanstaltcn , Vcrsorgnngshäuscrn und

„Spitälern ist den Pfründnern die bisherige Portion nicht

„nach dem rcduciertcn Betrage des Fünfthcils , sondern nur

„nach dem Nennwcrthc der Bancozcttcl und des Kupfcrgcldes

„bis auf weitere Anordnung zu verabfolgen.

„4 . Bestimmt schon der tz. 19 des allerhöchsten Pa¬

tentes vom 2 » . Hornung d. I ., daß alle Steuern , Abgaben

„und sonstige (Gebühren nur in Einlösungsscheinen oder in

„fünffachem Wcrthc in Bancozcttcln bezahlt werden sollen,

„daß da , wo keine Erhöhung oder Verminderung bestimmt

„worden ist , der bisherige Betrag künftig in Einlösungs¬

scheinen oder fünffach in Bancozcttcln entrichtet werden

„must , dicß hat von allen syslcmisirten Steuern und Gicbig-

„kcitcn zu gelten , und kommt also z. B . auch die Wegroboth-

„Rclation zwar nach ihrem dcrmahligcn Nennbeträge , jedoch

„nach der Valuta der Einlösungsscheine zu entrichten , cS

„werden folglich Bancozcttcln und Kupfcrgeld dabcy nur zu

„einem Iünfthcil angenommen , daß ist , cs müssen deren für

„jeden bisher in Boncozctteln zu entrichten gewesenen Gul-

„dcn vom ^ lö . März an Fünf Gulden  in Bancozcttcln

„bezahlt werden.
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„ 5 . Ferner werden vom 15 . März d. I . an die poli¬
tischen , Cammcral - und Justiztaxen nach ihrer bisherigen
„vollen Ausmass auch in der neuen Valuta einzuhcben scyu.
„So hat z. B . eine bisher bestandene Taxe von 12 kr. auch
„künftig bcy diesem Ausmaß zu bleiben , ist aber entweder in
„diesem Betrage in der Valuta der Einlösungsscheine , oder
„mit 1 fl . in Bancozcttcln zu entrichten.

„Nur bcl> jenen Taxen , welche zwar noch rückständig
„sind , aber schon vor dem 15 . Mürz d. I . fällig waren , so
„wie bet) allen in Fristen cingcthciltcn Karrcnz -, Characteurs-
„und andere Taxe » , insoweit sic vor Kundmachung des Allcr-
„höchsten Patentes vom 20 . Hornung d. I . fällig sind , ist
„sich an die Vorschrift des 8 10 dieses höchsten Patentes zu
„halten , nach welchem solche Zahlungen in B . Z . nach ihrem
„vollen Ncnnwcrthc berichtiget werden können.

„Die Herrschaft überhaupt und besonders ihr Obcr-
„bcamtcr wird anbcy für die genaueste Ausführung dieser
„Weisungen umsomehr verantwortlich gemacht , als die ge¬
ringste Abweichung davon das Allerhöchste Mißfallen und
„die strengste Ahndung nach sich ziehen würde.

„ "Nachträglich werden von den Eircularicn schon meh¬
rere Abdrücke zugcstcllt werden.

„Uebrigcns ist von Zeit zu Zeit die Stimmung der
„Untcrthanen darüber zu beobachten , und mir cinzubcrichtcn.

„Traiskirchcn,  am 28 . Februar 1811 " .
Tic Unterschrift auf diesem merkwürdigen Aktenstück ist heute

leider schon vergilbt und daher total unleserlich.
Während durch den Gcldsturz viele ihr Vermögen cingcbüßt

hatten , gelang cs dem spcculativcn Tadler seinen Besitzstand noch
zu vergrößern . So kaufte er am 21 . Februar 1817 die Grund-
Herrlichkeit über drei Joch Acckcr, welche dem erzbischöflichen
Grundamt zchcntpflichtig waren , ferner ein Joch Arnstcin 'schen
Ackergrundes.

Bei der am 10 . April 1810 von der k. k. n . ö. Staats-
güter -Veräußerungscommission vorgenommenen Feilbietung erwarb
er die Augustiner Grundherrlichkeit in der Gemeinde Hernals
und am 0 . April 1834 aus der Verlassenschaft des Toctor
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Schüller  die Grnndherrlichkeit über vier Häuser und 19 ' /^
Joch Gründe.

Am 3 . Februar 1835 endlich kaufte Dadler von der Ritt¬
meister Rcuncr 'schcn  Familie das nach den früheren Besitzern
benannte Baron Fischer -Haus sammt dein dazu gehörigen großen
Garten im Ausmaße von 4 Joch und 328 Qnadratklafter.
Dadler , den nur geschäftliches Interesse leitete , erwirkte sofort die
Bewilligung zur Parcellierung des schönen Gartens , wodurch vier¬
undzwanzig Baustellen geschaffen und die Dadler - und Fischergasse
eröffnet wurden.

Dafür li ?ß er das alte Hcrrschastshans , welches bereits 137
Jahre bestand, nicdcrrcißcn und ein neues Hcrrschafts - und Amts-
gebäudc durch den Baumeister K rcho  n aufführcn . Dieses wurde
am 8 . Mai 1830 von den Beamten bezogen und gleichzeitig mit
der Amtiernng begonnen . Leopold Edler von Sonnlcither
fungierte bereits seit 1822 als Justizamvalt , und Johann Bahl
war Verwalter des politischen Amtes.

Dadler selbst erlebte die Fertigstellung des Baues nicht
mehr . Er starb am 14 . Juli 1835 noch in dem Fabriksgcbäudc
in Reindors Nr . 44 (jetzt Dötzl 'schcs Haus , Rudolfsheimcr Haupt¬
straße Nr . 48 ), welches er kurz vorher an Rubin Fricdmann,
landesprivilcgierten Rosoglio - und Brantweinfabrikanten , verkauft
hatte.

Da Wenzl Dadler kinderlos war , so bestimmte er testamen¬
tarisch seinen ältesten Neffen , Karl Dadler,  und wenn dieser vor
ihm mit Tod abgchen oder die Annahme der Erbschaft verwei¬
gern sollte , dessen Bruder Josef Dadler  nach erreichter Groß¬
jährigkeit zur Ucbcrnahmc der Herrschaft.

Im Jahre 1837 wurde die Zchentpflicht von dem Hcrr-
schaftshause und der durch Abthcilung gewonnenen 24 Baustellen
bei dem vereinten fürstcrzbischöflichcn und Bürgcrspitals -Zehent-
amte um 116 fl . 2 ^ kr. CM . abgelöst.

Braunhirschcn  vergrößerte sich zu Beginn dieses Jahr¬
hunderts sehr rasch, indem die Herrschaft im eigenen Interesse
die Baulust förderte . Zählte der Grund im Jahre 1771
erst 19 Häuser , so stieg die Zahl derselben im Jahre 1795
auf 58 , im Jahre 1819 aber schon auf 1-50 Häuser mit 2252

4
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Bewohnern . Ueber den damaligen Zustand von Braunhirschcn klärt
uns ein Bericht auf , welchen die Herrschaft im Jahre 1819 infolge
einer Aufforderung zur Berfassung einer physisch -mcdicinischcn
Topographie an das Kreisamt cingcscndct hat . Er lautet im Aus¬
zuge : „ Der Braunhirschengrund zählt 150 Häuser , wozu keine
Accker, Wiesen und Weingärten gehören . Die Einwohner , 2252 Seelen,
sind im allgemeinen wohlgesittet , insbesondere aber ist das Dicnst-
gcsind und sind namentlich die HandwerkSbnrschcn etwas ausgeartct-
die Religion ist durchaus die katholische und cs gicbt nur wenige
Fremde , welche hierorts ihren Aufenthaltsort haben . Die Be¬
schäftigung bleibt ausschlicßend die Weberei in ihrm verschiedensten
Verzweigungen , daher der Nahrnngszustand der hiesigen Einwoh¬
ner den gegenwärtigen Zcitnmständen anpassend ist . Die Industrie
jedoch verbessert sich nicht.

Am Brannhirschengrundc ist ein Doctor der Medicin , Josef
Rcntzingcr,  und ein Wund - und Gcburtsarzt , Philipp Ruck,
ein Apotheker Michael Oster tag,  aber keine Hebamme.

Spitäler gicbt cs hier nicht , arme Kranke kommen in das
Wiener Hauptspital . Epidemien gab cs hier noch nicht.

Der Bichstand beläuft sich ans Ist Melkkühe und 18 Pferde.
Fabriken sowie Heilbäder gibt cs hier keine."
Infolge einer rationellen Finanzgcbarung konnte die streb¬

same Gemeindevertretung bereits 1825 die Gasscnbelcuchtung ein¬
führen . Auch war sie unablässig bemüht , die Einnahmen zu er¬
höhen . So wurde ihr über Ansuchen mit hohem Regicrungsdccret
vom 4 . Oktober 18stst die Abhaltung eines täglichen Viktualien¬
marktes gestattet , wodurch der Geincindeeassa eine beträchtliche
Summe an Pachtgeldern zufloss ; ferner erhielt sic über bittliches
Einschreiten im Jahre 18st4 ein Gemeinde Schankrecht .' Die
günstige Finanzlage gestattete cs ihr , die beiden Gemeindehäuser
Dadlcrgassc Nr . 7 und Fischcrgasse Nr . st6 zu gleicher Zeit zu er¬
bauen . Auf letzterem wurde das Schankrecht ansgcübt , wofür die
Gemeinde t>00 fl . an Pacht cinnahm.

Da Braunhirschcn in der Adjustierung des „Wächters"
den gleichen 9nxus entwickelte wie die Nnchbargemcindcn , so schritt
auch hier die Regierung ein und forderte die Veräußerung der
theuercn Goldbordcn rc. zu Gunsten der Gemeindercnten.



Vor dcm Jahre 1848 bestanden in Streitsachen als erste
Instanz landcsfiirstliche Behörden : das k. k. Landrecht für den
Adel , Ekerns nnd Fiscus ; das Militärgericht für Officiere;
das Merkantil - und Wcchsclgcricht . In bürgerlichen Rechtssachen
unterstanden säinmtlichc Bewohner allster Wien den Ortsherr¬
schaften . Gerichtsbarkeit übten ferner die Polizciäniter , Grundgc-
richte und Krcisämtcr aus.

Die Dominien oder Grundobrigkeiten führten über ihre
Untcrthancn nicht nur die Gerichtsbarkeit und politischen Geschäfts¬
zweige , sondern auch über die ihr unterthünigen Realitäten , die
Person des Besitzers re. das Grundbuch . Dafür zahlten diese einen
Grundzins , der häufig nicht mehr als 1 kr., hie und da ^ kr.,
im höchsten Falle aber 4 fl . 50 kr. jährlich betrug . Auster den
Jagd -, Robott - und Zehentgcbühren hatten die Grunduiiterthanen
noch die landcsfürstlichen aus den Realitäten haftenden Steuern
zu entrichten , welche an das Ober Einnchmcramt der n . ö. Land-
schaft abgcführt wurden.

Aehnlich unserem Bagatcllvcrfahren fanden zur Entscheidung
von HauSzins - und Auszichirriliigen , dann in Angelegenheiten
unter  25 fl ., ferner zur gütlichen Beilegung auch wichtigerer
Rcchtsstrcitigkciten seit dem Jahre 1702 bei den Polizeiäin¬
tern  Verhandlungen statt , welche jährlich einige tausend Streitfälle
ohne Bcizichung von Rcchtsfrenndcii ausglichcn und somit eine
groste Wohlthat für die Bevölkerung waren.

Außerdem gab cs ein aus den Hausbesitzern gewähltes
Grnndgcricht . Es bestand aus dem Grundrichtcr , mehreren Bei¬
sitzern und Gcmcindcgcschworncn nebst einem besoldeten Gcrichts-
schrcibcr , welcher zugleich das Amt eines Rcchnnngsführers ver¬
sah . Die Grnndgcrichte besorgten bloß die Loealpolizci und verwal-
lctcn das Gcmcindevcrinögcn , waren aber auch ein Fricdcnsgericht
in geringfügigen Streitigkeiten.

Die Griliidgcrichtc unterstanden unmittelbar der betreffen¬
den Obrigkeit oder Herrschaft , der sic auch Rechnung legen
mussten : ferner durften sic ohne Erlaubnis derselben keine Aus¬
lage machen , die fünfzehn Gulden überschritt . Die Obrigkeit selbst
musste wieder bei der Landesregierung anfragcn , falls die einmaligen
Ausgaben der Gemeinde den Betrag von hundert Gulden überstiegen.

4 °
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Eine sehr wichtige Institution waren die Kreisämter; sie !>
hatten die Verpflichtung, Streitigkeiten zwischen den Grundherrcn
und Unterthanen dcizulcgcn, dci der Rekrutierung und Einquar¬
tierung eine gerechte Vcttheitung zu treffen, für die Erhaltung Ver¬
öffentlichen Ruhe und Sicherheit zu sorgen, den öffentlichen An- '
stallen ihre Aufmerksamkeit zuznwcndcn und die Ausführung der
kaiscrlichcn Verordnungen zu überwachen; endlich hatten sic die
Aufsicht über Zünfte, Gewerbe und Verkehrsanstalten zu führen.

Die hiesigen Gemeinden unterstanden zu jener Zeit dem Äreis-
amtc in TraiSkirchc  n, eine Gemeinde, welche in dem Gebiete der
heutigen BezirkshanptmannschaftBaden  liegt.

Nachdem Karl Dadlcr  zun . seine Großjährigkeit erlangt
hatte, trat er mit 1. Jänner 1848 die Erbschaft an. Als Herr
schaftsbcsitzer hatte er die Führung und Verwaltung des Waisen
und Dcpositcnamtes zu besorgen, wozu er vom Kreisamte zur
Ablegung des ihn zu diesem Amte befähigenden Eides aufgefor-
dcrt wurde. Die Ereignisse des Jahres 1848 machten jedoch allen t
diesen herrschaftlichen Aemtcrn und Würden ein Ende. Die be¬
standene Patrimonial- Gerichtsbarkeit wurde den Bezirksämtern
übertragen, an deren Stelle später die Bczirkshauptmannschaften »
traten.

MM



Die Zeit van 1848  bis zur Vereinigung der drei
Gemeinden.

uch in Brannhirschcn wendete sich die Wuth des
Proletariates in den Märztagcn des Jahres 1848 gegen

_̂ die Neichen und gegen die Wächter der gesetzlichen Ord¬
nung . Am 14 . März wurde die herrschaftliche Äanzlei demoliert,
bei welcher Gelegenheit wichtige Acten und Bcsitzurtündcn vernichtet
wurden . Jedoch gelang cs dem Äanzlcidircctor Herrn Mciscl,
der damals herrschaftlicher Beamter war , ein in rothcn Atlas ge¬
bundenes Gcdcnkbuch der Herrschaft aus dem Straficnkoth auf-
zulcscn' und in Verwahrung zu dringen.

Die Zcrstörungswuth des Gesindels kannte keine Schranken.
Selbst der hochachtbare Arzt Dr . Avcdik,  der ein Wohl-

thäter der ärmeren Bevölkerung war , wurde nicht verschont . Wäh¬
rend man seine im Hcrrschaftshausc befindliche Wohnung verwü¬
stete und alle beweglichen Sachen , wie Bettzeug , Möbel und das
Clavicr zum Fenster hinauswarf , kam Militär herbei und gab
auf die Plünderer Feuer.

Man trug die Gefallenen in die chirurgische Officin des
Arztes Hoher  in der Marktgasse ; Officin , sowie der Hofraum des
Hauses waren bald mit Tobten und Verwundeten angefüllt . Der
erste Tobte , den man dahinbrachte , soll ein Hausmeister aus Lcr-
chenfeld, namens Braun,  gewesen sein.

Es ist erwiesen , dass das Gesindel nicht auf kdem eigenen
Grunde , d. h. in der eigenen Gemeinde , Excessc verursachte , sondern
Orte aufsuchtc, wo man die Uebclthäter nicht kannte, damit sic
sich leichter der strafenden Gerechtigkeit entziehen konnten.
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Dass auch Unschuldige , welche blosse Neugierde oder unauf
schicbbarc Geschäfte auf die Strasse führten , in Mitleidenschaft ge
zogen wurden , kann an mehr als einem Beispiele gezeigt werden.
Ein tragisches Geschick ereilte eine Mutter sammt ihrem kranken
Kinde . Sic wollte für dasselbe beim Dürrkräutlcr Thcc holen,
als gerade das Regiment Khcvcnhüllcr auf der Schönbrnnncr-
strassc marschierte.

Den Bewohnern war strenge anbcfohlcn worden , während
der militärischen Spcrntioncn Gasscnlüdcn und Hausthorc zu
schließen und die Straßen nicht zu betreten . Allein das besorgte
Muttcrhcrz übersah dies strenge Gebot . Gerade als die Iran mit ihrem
Kinde die Straße ül ersetzte, krachten mehrere Schüsse , und Mutter
und Kind stürzten schwcrvcrwundct zu Boden . Augenzeugen wollen
jedoch bemerkt haben , dass die Schüsse einem übcrmüthigcn Jungen
galten , der durch rohe Spässc das Militär geneckt hatte . Das
Schicksast dieser Unglücklichen ist darum nicht weniger bemitlei¬
denswert.

Dass das böse Beispiel der Großen auch auf die Gassen¬
jungen ansteckend wirkte , soll nachstehender Borfall erhärten.

Unter anderen hoben einige Nationalgardistcn einen Jungen
auf , der auf der Straße lag . In der Meinung , dass er todt sei,
trugen sie ihn in den Hof des Hcrrschaftshauscs . Bei näherer
Untersuchung fand man aber , dass dieser verkommene Bube total
berauscht war und in einer Tasche eine Geldsumme von — 600
Gulden verborgen hatte.

Bei der im Jahre 165)0 erfolgten (Konstituierung der ' Ge¬
meindevertretung wurde Jranz Jllck  zum Bürgermeister , Gott¬
fried Gaßner  und Josef Schmid zu Gcmcindcräthcn gewählt.

Im Jahre 1804 sollte die Hauptstraße von der Mariahilfer
Linie bis Schönbrunn gepflastert werden . Da der Marktplatz mit
derselben in Verbindung steht , so wurden dessen Regulierung , die
Herstellung einer Stützmauer mit Schranken gegen die Straße,
ferner die Errichtung entsprechender Abfahrtsrampcn mit cin-
bczogcn.

Ueber Vermittlung des k. k. Bczirks -Commissärs I . Härdtl
erklärte sich die Gemeinde zur Ausführung des vom Bezirks -In¬
genieur Krön derber  entworfenen Planes dann bereit , wenn
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ihr aus irgend einem öffentlichen Fondc zn diesem Zwecke ein
Borschuss gewährt würde . Die Besitzer der zu Marktzwccken dienenden
Ncbcrtandsgründc , welch ' letztere heute durch Ankauf zumeist Eigen-
thnm der Gemeinde geworden sind , gaben bei diesem Anlässe die
Erklärung ab , dass durch die Regulierung ihr Eigcnthumsrecht
auf die fraglichen Gründe , was von der Gemeinde namentlich
anerkannt wurde , in keinerlei Weise beirrt werden dürfe . Sic be¬
hielten sich auch vor , auf ihrem Grunde längs der Mauerwand
bei günstigen Zeitumsländcn Gewölbe oder Wohnhäuser ausführen
zu lassen.

Große Bestürzung rief allenthalben das am 18 . Februar 1853
von dem ungarischen Schncidcrgcscllcn Lybe  n y i verübte Attentat auf
das Leben des .Kaisers hervor , und cs fand der Aufruf des Erz¬
herzogs Max zur Erbauung einer Botivkirchc für die glückliche
Rettung des Monarchen freudigen Anklang . Braunhirschcn hat
hiezu eine verhältnismäßig beträchtliche Summe gespendet.

Wie die Bevölkerung in dynastischer Anhänglichkeit auch an
den freudigen Ereignissen im Kaiscrhause den innigsten Antheil
nimmt , das hat sic aus Anlass der Bermählung des Hcrrscher-
paarcs am 24 . April 1854 bekannt gegeben . Wie in Wien
und in den anderen Bororten , fand auch in den hiesigen Gemeinden
eine großartige Beleuchtung statt.

Als Russland die Türkei unter dem Borwandc , die dortigen
Christen zu beschützen, angrifs , schritt Oesterreich im Bunde mit
Frankreich und England in den Zähren 1854 — -56 zu Gunsten der
Pforte ein und stellte ansehnliche Strcitkrästc in Galizien und
Siebenbürgen auf . Die Auslagen dieser Operation sollten durch
ein National -Anlehcn im Betrage von 500 Millionen Gulden
gedeckt werden . In patriotischer Opfcrwilligkcit zeichnete Wien und
Riederösterrcich allein den fünften Theil der Anleihe . Braun¬
hirschcn hatte 7200 fl . subskribiert.

In der außerordentlichen Sitzung am 11 . Februar 1859
wurde die Pflasterung der Straßen und die Trottoirhcrstellung
beschlossen . Als aber Baumeister Lesk  einen Äostenübcrschlag
in der Höhe von 89 .217 fl . 57 kr. ausstclltc , schreckte dieser hohe
Betrag die Gcmeindcväter von ihrem Borhabcn ab . Es blieb bei
der Pflasterung der am meisten benützten Berkchrswcge , nämlich



der Kirchen -, Schwcndcr - und Marktgassc ; ferner wurden die Trot¬
toirs in der Tadler -, Fischer -, Schund -, Prinz Karlgasse und auf
der Schönbrunner - und Sechshauscr Hauptstraße hergestellt .- Die
Arbeiten wurden im Offertwege an den Pflastcrcrmeistcr Pi fiel
um den Betrag von 34 .934 fl . übertragen . Die Auslagen wurden
durch ein in zwanzig Jahren rückzahlbares Anlehcn von 30 .000
Gulden , sowie durch die Cassabcstände gedeckt.

Stark belastet wurde der Gcmcindcsäckcl im Kricgsjahrc
1809 durch die großen Militär -Einquartierungen . Braunhirschcn
musste auch ein Militär -Lazarcth errichten , woselbst sich der hie¬
sige praktische Arzt K . Hoher  durch die Pflege der Verwun¬
deten solche Verdienste erwarb , dass er von Sr . Majestät dem
Kaiser mit dem goldenen Vcrdicnstkrcuzc ausgezeichnet wurde.

Dadurch , dass zwischen den drei Gemeinden Rcindorf , Braun¬
hirschcn und Rustcndorf fast keine merkliche Abgrenzung bestand,
kreuzten sich oft die wechselseitigen Interessen . Jede derselben war
eifersüchtig auf ihre vermeintlichen Rechte und wollte der anderen
insbcsondcrs in Geldsachen nicht nachgebcn , weshalb nur zu häufig
die Entscheidung der Behörden angcrusen werden musste . So war
dies beispielsweise in Angelegenheit des Holz - und Strohmarktcs von
Rustcndorf der Fall , welcher Streitsache später noch Erwähnung
geschehen wird.

Solche Reibungen wurden zumeist durch den Eigensinn des
Bürgermeisters Ecker von Braunhirschcn hcrvorgcrufcn , welcher,
jedem Fortschritte abhold , der Durchführung manch nützlicher
Sache hindernd in den Weg trat . Diesem unhaltbaren Zustande
ein Ende zu machen , gab cs nur ein Mittel : Die Vereinigung
der drei Gemeinden . Diese wurde auch gegen Eckcrs Willen
im Principe beschlossen , was diesen Starrkopf so in Aufregung
versetzte , dass er auf dem Heimwege aus der entscheidenden Sitzung
vom Schlage gerührt wurde und einige Tage später starb.


	Titelblatt
	[Seite]
	[Seite]

	II. Geschichtliche Nachrichten über Braunhirschen
	[Seite]
	Seite 40
	Seite 41
	Seite 42
	Seite 43
	Seite 44
	Situations-Plan [Braunhirschen] 1789
	[Seite]
	[Seite]

	Seite 45
	Seite 46
	Seite 47
	Seite 48
	Seite 49
	Seite 50
	Seite 51
	Seite 52

	Die Zeit von 1848 bis zur Vereinigung der drei Gemeinden
	[Seite]
	Seite 54
	Seite 55
	Seite 56


